
Stadt Helmstedt 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Planen und Bauen 

           .03.2008 

 

 V 44/08 

V o r l a g e 

an den Verwaltungsausschuss 
über den Bau- Planungs- und Werksausschuss 

 

Bauleitplanung Helmstedt; 
Bebauungsplan F 326 „Nordstraße/Vorsfelder Straße“; 
- Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages - 
 
Im Baublock zwischen Nordstraße und Vorsfelder Straße befindet sich derzeit ein unbebau-
tes Grundstück, für das ein konkreter Bauwunsch vorliegt. Der für das Grundstück rechts-
kräftige Bebauungsplan sieht für diesen Bereich allerdings nur eine straßennahe Bebauung 
mit festgelegten Baulinien und Baugrenzen vor. Für die Bebauung des inneren/hinteren Be-
reiches, die nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen sondern auch im Rahmen der Diskussion 
hinsichtlich der Berücksichtigung und Ausnutzung von Verdichtungsmöglichkeiten im vor-
handenen Siedlungsbereich hochaktuell ist, ist eine Bebauungsplanänderung mit der Ziel-
setzung einer verdichteten Bebauung notwendig. Der entsprechende Aufstellungsbeschluss 
wurde bereits gefasst. 
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt im Bereich der südlichen Nordstraße ein Altenpflegeheim 
mit ca. 126 Betten/Plätzen sowohl als Lückenschluss als auch im Blockinnenbereich zwi-
schen Nordstraße und Vorsfelder Straße zu realisieren. Der Gesamtbereich bedarf zur Ver-
wirklichung der beabsichtigten Baumaßnahmen der bauplanungsrechtlichen Absicherung. 
 
Mit Rücksicht auf die zur Zeit bestehenden begrenzten personellen und finanziellen Res-
sourcen der Stadt Helmstedt hat sich der Vorhabensträger bereit erklärt, die Kosten für die 
Beauftragung eines externen Planers zu übernehmen. Dabei wird sich die Planung nicht nur 
auf das Grundstück beschränken, auf dem das Altenpflegeheim errichtet werden soll. Viel-
mehr wird der komplette Bereich beplant werden, wie vom Rat am 15.02.07 beschlossen. 
 
Beschlußvorschlag: 
Dem Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages entsprechend der Anlage 1 zwischen der 
Stadt Helmstedt und der casanaprojekt Entwicklungsgesellschaft für Gesundheitsimmobilien 
mbH & Co. KG Aufstellung wird zugestimmt. 
 
 
 

(Eisermann) 
 

Anlage 1: Städtebaulicher Vertrag 
Anlage 2: Schreiben der Casana GmbH vom 03.03.08 
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Anlage 1:                                  Vertragliche Vereinbarung 
 

zwischen 
 

der Stadt Helmstedt, Markt 1, 38350 Helmstedt,  
vertreten durch den Bürgermeister, 

nachfolgend "Stadt Helmstedt" genannt, 
 

und 
 

der casanaprojekt Entwicklungsgesellschaft für Gesundheitsimmobilien mbH & Co. KG  
vertreten durch, 

 
nachfolgend "Vorhabenträger" genannt, 

 
 

§ 1 
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt im Bereich der südlichen Nordstraße ein Altenpflegeheim 
mit ca. 126 Betten/Plätzen sowohl als Lückenschluss als auch im Blockinnenbereich zwi-
schen Nordstraße und Vorsfelder Straße zu realisieren. Der Gesamtbereich bedarf zur Ver-
wirklichung der beabsichtigten Baumaßnahmen der bauplanungsrechtlichen Absicherung. 
Der Bereich, für den eine Überplanung notwendig wird, geht aus dem als Anlage diesem Ver-
trag beigefügten Lageplan hervor. 
 

§ 2 
 
Die Stadt Helmstedt befürwortet dieses Projekt und beabsichtigt zu dessen Verwirklichung, 
einen Bebauungsplan in dem in § 1 gekennzeichneten Bereich aufzustellen. Der Bebauungs-
plan erhält die Bezeichnung B-Plan "Nordstraße/Vorsfelder Straße". Den Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB hat der Rat der Stadt Helmstedt in 
seiner Sitzung am 15.02.07 gefasst. 
 

§ 3 
 

Mit Rücksicht auf die zur Zeit bestehenden begrenzten personellen und finanziellen Ressour-
cen der Stadt Helmstedt vereinbaren die Stadt Helmstedt und der Vorhabensträger, dass der 
Vorhabensträger die Stadt Helmstedt auf deren Wunsch bei der verwaltungsmäßigen Vor-
bereitung und Durchführung der Bauleitplanung unterstützen wird. Dazu wird der Vorhabens-
träger zur Vorbereitung der Schaffung der erforderlichen baurechtlichen Grundlagen auf ei-
gene Kosten die Entwürfe der Bauleitpläne (Bebauungsplan ggf. auch Flächennutzungsplan) 
mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen nebst Begründung unter Beachtung aller 
bestehenden gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus dem Baugesetzbuch, erarbeiten und 
das Verfahren begleiten. Als Planungsbüro ist das Büro Brokhof und Voigts, Lindenplatz 1, 
38373 Frellstedt, seitens des Vorhabenträgers für die Ausführung der Arbeiten zu beauftra-
gen. Ein entsprechendes Angebot des Büro Brokhof & Voigts nebst Leistungsbeschreibung 
vom 08.01.2008 ist dieser Vereinbarung als Anlage beigefügt. 
 
 
Im Bebauungsplan sind Aussagen zur Zulässigkeit des beabsichtigten Vorhabens auf den 
Baugrundstücken und zu den Erschließungsanlagen gemäß §§ 123 ff. BauGB, zum räumli-
chen Geltungsbereich sowie über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise 
und die überbaubaren Grundstücksflächen nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ent-
sprechend den Vorschriften der Planzeichenverordnung (PlanZVO) zu unterbreiten. Der Vor-
habensträger wird sämtliche für eine sachgerechte Abwägung erforderlichen Materialien und 
städtebaulichen Voruntersuchungen in Abstimmung mit der Stadt Helmstedt liefern. Auf das 
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Festsetzungsbedürfnis ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen wird ausdrücklich hinge-
wiesen. 
 
 In diesem Zusammenhang wird ergänzend darauf hingewiesen, dass über Art und Umfang 
des erforderlichen Aufwandes der B-Plan-Änderung die Leistungsbeschreibung des Angebo-
tes des Büros Brokhof & Voigts Aufschluss gibt. Demnach sind besondere Leistungen wie z. 
B. landschaftspflegerische Fachplanung, Planung externer Ausgleichsmaßnahmen, topogra-
fische Vermessung, schall- und verkehrstechnische Fachplanung, etc. nach Einschätzung 
des Büros Brokhof & Voigts nicht erforderlich.  
  
Sollte wider Erwarten eine besondere Leistung im Rahmen der B-Plan-Änderung erforderlich 
sein, werden sich die Stadt Helmstedt und der Vorhabenträger hierüber gesondert verständi-
gen. Dies auch speziell vor dem Hintergrund, dass besondere Leistungen für Plan-Bereiche 
außerhalb des Grundstücks Nordstraße 5a erforderlich werden könnten. 
  
Bei der Erarbeitung der Entwürfe der Bauleitpläne wird der Vorhabenträger mit den jeweils 
zuständigen Stellen der Stadt Helmstedt und allen zuständigen Behörden und Stellen intensiv 
zusammenarbeiten. Die Stadt Helmstedt gewährt die erforderliche Unterstützung in jeder 
Phase des Erarbeitungsverfahrens. 
 
 

§ 4 
 
Nach Vorlage des Bebauungsplanentwurfes und ggf. des Flächennutzungsplanänderungs-
entwurfes gemäß § 3 Abs. 1 dieses Vertrages wird die Stadt Helmstedt sodann die erforderli-
chen weiteren Schritte des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens unverzüglich durchführen, 
insbesondere  

• Unterrichtung und Beteiligung der von der Planung betroffenen Bürger (§ 3 BauGB), 

• Beteiligung der Behörden (§ 4 BauGB), 

• Vorbereitung eines Satzungsbeschlusses und ggf. des Feststellungsbeschlusses durch 
den Rat der Stadt Helmstedt, 

 
• ggf. Vorbereitung der Flächennutzungsplangenehmigung, 

• Vorbereitung der Ausfertigung der Satzung und deren Bekanntmachung. 
 

§ 5 
 
Die Parteien dieses Vertrages sind sich darüber einig, dass die Realisierung der Vereinba-
rung gemäß §§ 3 und 4 dieses Vertrages ausschließlich dazu erfolgt, um das technisch-
fachliche Wissen und die organisatorischen Fähigkeiten des Vorhabenträgers in Anspruch zu 
nehmen. Die Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit der Stadtverwaltung und des Rates 
der Stadt Helmstedt, insbesondere im Hinblick auf die Abwägung gemäß § 1 Abs. 5 und 6 
BauGB, beim eventuellen Satzungsbeschluss oder Feststellungsbeschluss wie überhaupt 
beim gesamten Aufstellungsverfahren des Bebauungslanes, werden dadurch nicht berührt.  
 
Helmstedt, den      Helmstedt, den     
 
 
Der Bürgermeister 

  

 
 
 
     
(Eisermann) 

  
 
 
     
(Vorhabensträger) 
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Anlage 
 
Stadt Helmstedt; 
Bebauungsplan „Nordstraße/Vorsfelder Straße“; 
- Geltungsbereich 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Angebot Planer 
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Anlage 2:                                  
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